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zehren der Lehrer als begründet an die hohe Regierung znr Regelung nnd

Ausführung gewiesen. Also doch einmal so viel! Daß diese Angelegenheit

wirklick an Hand genommen und zur Ausführung kommen werde, davon

zeugen zwei Ausschreibungen von Lehrerstellen, denen vom Erziehungsrath

angehängt worden: "Zufolge Großrathsbeschlnsses ist die Aussicht gegeben, daß

näcbsthin eine angemessene Erhohnng dcr Lehrerbesoldungen eintreten wird."

Schon die Anerkennung der Uebelstände in unserm Schulwesen von Seite

des Gr. Rathes, welche die Petition zur Begründung der eingelegten Bitte

hervorgehoben, hat wohlthätig ans die Lchrer gewirkt. Sie hatten diesmal

die bittern Bemerkungen über ihren Schritt nicht entgegenzunehmen, denen sie

vor circa 7 Iahren im Schooße des Gr. Rathes bei Einrichtung einer

ähnlichen Petition unterstellt worden. Damals stand unser gegenwärtige Präsident

des Erziehungsrathes krästig für die Interessen der Schule und der Lehrer

ein und wir zweifeln nicht, daß derselbe auch jetzt noch in amtlicher Stellung

dieselben befürworten und für dieselben eiusteheu werde. Welche Stellen

einer Besoldungserhohnng theilhaftig werden, ob alle oder nur einzelne

und ob dnrch AlterSzulagen, was wir für das zweckmäßigst? hielten, oder ob

durch sofortige bestimmte Zulage auf die Lehrerstellcu, ist noch nicht ausgemacht.

Die Zeit wird lehren.

Graubünden. AuS einer von Herru Seminardircktor Auberbühlcr

vorgebrachten statistischen Zusammenstcllnng der Lehrergehalte geht nach dem „Alpenboten

" hervor, daß in Bünden noch nicht alle Gemcindcn ihren Lehrern das

im Jahr 1855 vom Großen Rathe beschlossene Minimum von Fr. 153
bezahlen und daß überhaupt die Besoldungen der Lehrer in Bünden gegen

diejenigen in andern Kantonen gering sind. Um den hieraus hervorgehenden

Uebelständen abzuhelfen, wnrde nach langer Diskussion beschlossen, eine

Kommission aus dem Schooße der Versammlung zn ernennen, welche Vorschläge

an den Erzichungsrath zu Händen des nächsten Großen RathcS ausarbeiten

soll, des Inhaltes: Es sind Minima von Franken 150 und von Fr. 250
fur die Schullehrergehalte zn bestimmen, je nach dcn Klassen und der Zahl
der Schüler; von den Schnllehrergehalten, welche überhaupt möglich zu
erhohen sind, kann ein Theil in Naturalleistungen, besonders an urbarem oder

noch zu nrbarisirendcm Boden, von den Gemeinden bezahlt werden.

— Chur. Eine Anzahl Abiturienten des Schullehrerseminars haben
dieser Tage ihr Examen zur Znsriedcnheit des Erziehungsrathes abgelegt.

—- Chur. Letzteu Moutag Abend fand im Gasthof „zum weißen Kreuz„
wieder ein Bankett statt. Es galt dasselbe dcm um das Erziehungswesen in
Graubünden so verdienten ehemaligen Präsidenten deS Erziehnngsratbes
Hrn. Dr. Rascber.
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